
Sehr geehrte Damen und Herren,

inzwischen hat der Beklagte einen Bescheid erlassen (Anlage A1). Die Auskunft wurde noch nicht erteilt.

Der Bescheid enthält folgende Formulierung:

"Eine   Herausgabe   von   Kontrollberichten   ist   aufgrund   des   Datenschutzes   nicht   möglich.   Die
Kontrollberichte enthaltenen Lichtbilder, auf denen ggf. Personen, Personaldaten bzw. Bereiche der
Betriebsstätte   die   nicht   für   die   Allgemeinheit   öffentlich   sind.   Sie   erhalten   daher   die   beantragten
Informationen in Form einer Zusammenfassung der Kontrollberichte."

Diese Formulierung lässt befürchten, dass der Beklagte weiterhin die von ihm überprüften Betriebe
decken möchte. Seine Begründung für die Verweigerung von Kontrollberichten bzw. deren Schwärzung
wird   von   niedersächsischen   Behörden   gerne   zur   Vertuschung   lebensmittelrechtlicher   Verfehlungen
verwendet.

Um etwas weniger abstrakt zu sein, habe ich zwei verkleinerte Kontrollberichte vom 13.07.2021 des
Landkreises Celle zur Fleischerei Detlef Fischer beigefügt.

Den ersten Kontrollbericht (Anlage A2) hat die Behörde großzügig geschwärzt.

Dabei behauptete sie mantraartig, dass ausschließlich Bereiche geschwärzt wurden, die nicht auskunfts-
relevant seien oder nicht veröffentlicht werden dürften.

Diese Aussagen waren wahrheitswidrig, wie sich herausstellte. Der zweite Kontollbericht (Anlage A3)
zeigt das unzweifelhaft.

Die vorletzte Seite beider Kontrollberichte habe ich noch einmal in Originalgröße beigefügt (Anlage A4).
Dass eine mangelhafte Allergenkennzeichung (inklusive im Bericht nicht aufgeführten Verkehrsverbot)
von   Produkten   eine  VIG-relevante   Auskunft   ist,   ist  unmittelbar   einsichtig.   Der   Landkreis   Celle   hat
Antragsteller belogen, um angefragte Betriebe zu decken.

Auch die mehrmonatige Mängelduldung war zweifellos VIG-auskunftsrelevant.

Zwischenzeitlich hat der Landkreis Celle seine rechtswidrige Praxis eingestellt.

Was die vom Beklagten behaupteten Personen auf ihm angefertigten Fotos betrifft, gehe ich davon aus,
dass er aus Datenschutzgründen grundsätzlich keine Personen ablichtet. Seine Aussage hierzu dürfte
somit unzutreffend sein.

Mit freundlichen Grüßen,

Verwaltungsgericht Braunschweig
Wilhelmstraße 55

38100 Braunschweig
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Ihr Antrag nach dem Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen 
Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG)! 
Hier: Betrieb „Fleischerei Emmerich GmbH & Co. KG“, Hauptstr. 7, 38531 Rötgesbüttel 

zu Ihrem Antrag vom 15.11.2021 ergeht folgender Bescheid: 

Ihrem Antrag auf Informationszugang bezüglich des Betriebes „Fleischerei Em- 
merich GmbH & Co. KG“, Hauptstr. 7, 38531 Rötgesbüttel wird stattgegeben. 

Diese Entscheidung wird mit gleicher Post dem o. g. Betrieb bekanntgegeben. Nach 8 5 
Abs. 4 Satz 2 VIG darf der Informationszugang erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem 
oder der Dritten bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Gem. 8 5 Abs. 4 S. 3 soll der Zeitraum 
14 Tage nicht überschreiten. Ich habe dem Betrieb mit Bekanntgabe der Entscheidung eine 
14-tägige Frist zur Einreichung von Rechtsbehelfen eingeräumt. 

Sollte nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist keine Klage des Lebensmittelunternehmens gegen 
diese Entscheidung vorliegen oder auf den Rechtsbehelf verzichtet werden, werde ich Ihnen 
die gewünschten Informationen nach Ablauf der gesetzten Frist auf dem Postweg zukommen 
lassen. 

Eine Herausgabe von Kontrollberichten ist aufgrund des Datenschutzes nicht möglich. Die 

Kontrollberichte enthaltenen Lichtbilder, auf denen ggf. Personen, Personaldaten bzw. Berei- 
che der Betriebsstätte die nicht für die Allgemeinheit öffentlich sind. Sie erhalten daher die 
beantragten Informationen in Form einer Zusammenfassung der Kontrollberichte. 

Die Informationsgewährung ist kostenfrei. 

Begründung: 
Mit Ihrem Antrag vom 15.11.2021 haben Sie bezüglich des o. g. Betriebes folgende Informa- 
tionen begehrt: 

  

! Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - 

VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.10.2012 (BGBl. IS. 2166, 2725), in der derzeit geltenden Fas- 

sung. 
Hausanschrift: Sprechzeiten von: Konto der Kreiskasse: Kontakt: 

Schlossplatz 1 Mo. bis Fr. 8:30 - 12:00 Uhr Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg Telefon: 05371 82-0 
38518 Gifhorn und BIC: NOLADE21GFW Telefax: 05371 82-357 

Di. 14:00 - 16:00 Uhr IBAN: DE79 2695 1311 0011 0005 02 Internet: http://www.gifhorn.de 
Haltestelle: « s 

; Do. 14:00 - 17:00 Uhr USt.-Nr.: 19/200/07056 
EUR, Linie 100, 102, Weitere Sprechzeiten nach USt.-Id.: DE115235840 (FA Gifhorn) 

besonderer Vereinbarung.



    

1. Wann in den vergangenen 5 Jahren lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen in 
dem o. g. Betrieb stattgefunden haben und 

2. die Übersendung der entsprechenden Kontrollberichte, sofern es zu Beanstandungen 
kam. 

Der Antrag ist begründet, so dass Sie gem. 8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG einen Anspruch auf die 
begehrten Informationen haben. Ausschluss- oder Beschränkungsgründe i. S. d. 8 3 VIG ste- 
hen dem Anspruch nicht entgegenstehen. 

Da durch die Informationsgewährung Belange Dritter (hier: des Lebensmittelunternehmers) 
betroffen sind, habe ich den o .g. Betrieb vor dieser Entscheidung gem. 8 5 Abs. 1 VIG in 
Verbindung mit 8 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)? angehört. Aus diesem Grund 
hat sich die vorgesehene Regelfrist für diesen Bescheid auf zwei Monate verlängert. Da eine 
Vielzahl von Anträgen bei mir eingegangen ist, konnte die in 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG vorgese- 
hene Regelfrist jedoch nicht eingehalten werden. 

Darüber hinaus darf aufgrund der Beteiligung Dritter am Verfahren der Informationszugang 
gem. 8 5 Abs. 4 VIG erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten bekannt gegeben 
worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen einge- 
räumt wurde. 

Die Entscheidung über die Kostenfreiheit der Informationsgewährung beruht auf 8 7 Abs. 1 
VIG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal- 
tungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig oder Postfach 47 27, 38037 
Braunschweig, erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen- 
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten und die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Für die Er- 
hebung der Klage stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Braunschweig, 
Wilhelmstr. 55, 38100 Braunschweig oder Postfach 47 27, 38037 Braunschweig. Der Klage 
sollen dieser Bescheid im Original oder in Kopie und so viele Abschriften der Klage mit ihren 

Anlagen beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

2. Auf elektronischem Weg 
Die Klage kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur durch Zuleitung 
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) erhoben werden. 

Hinweise: 

Da Sie ein Begehren nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 7 und nicht nach Ziffer 1 VIG haben, hat 
eine Klage des o. g. Betriebes aufschiebende Wirkung (siehe Beschluss 6 B 380/19 des VG 
Stade vom 01.04.2019). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

? Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. IS. 102) in der zurzeit 
geltenden Fassung.



Anlage A2 

zz A andkeis Celle 

1105 Ur na food Btiobstte in planmäaige 

    

Annesende Personen 

  

Beharsemsariser. 

Badliersnen 
Folgende Räumeontribersich wiesen MängelAbwsichanasn auf: 

    

‚9: Das Gier des Wendiütungsschachtes nt zu reinigen und zukünftig sauber zu hal. Rechgrundage Ar. 4 Abe. 2VO EG): MR Int 

  

ung: Der Fair it 

        

     

  

23. Da Arena m Br rin ud Kara cha nn a Anordnung: Oe Einihlungsgegenslände sind natand zu sezn. Rectngundug: An aan 2VO (LO) BSZDELUIm. Ar ka. INH 

Anal au drı Fuße abgesat. Eine schnall Atocknung konnie 
Aernung: I ie gulgsa Vorichtung zu Aufhrung de Renganongerte zu scan 
R ag: Ar. 4 A 2 VO (EO) N. 8022004 Ve ka 

  

area nr 
  

  

36. DieDscke warm      

  

Jr war Inabendere Inden Rand nd Ecibereichen, a unter und Her den Emichtungen. 

  

  an een vun ner ua 
2.2 0 (EG) 527008 LVım Ant Kap IN. 1 

    

  Mezgechören wesen zum Tl Bechächungen auf und warn och mach zu eigen und 

  

I: Di Schürzen ind durch neue Schürze auszutauschen. Zukünftig at dafür Sorge zu wragen, dns Personal geigpae Schutzkleidung zur Vertagung seht 
Bu eg 7dage td 08.2 VO(E) N OS2EBOHLU m. Am Kap IN 1 

    

              

    
Sehweineküniraum 

   
gr rege un ui sahen 

      

     

  

  

  

(EG). BS22004IVm- Ant. Kap. IN. 1 

  

    

    
ar mbesondere in den Rand. und Eckberschen sowie unter und inter den Emichtungen 

Anareı Fubosen it zu reinigen. 

        

Bi in 
Fand air ar en sinn 

  

   gr. Eigerkanuchn (IACCR marebngeche Un 
Folgende RäumeKontoäberiche wurden nicht überprüft:    
KastengfichtigeNachkantroi: 
A 23.08.2021 um 0630 tin Nachkaniroe vorgesehen, 

  

33 Zikurt S ebenammarechtchen Vrsernan enzaten 
In Sn. ra Bun de Bnpastmnkgr os een Epnamange rc, Son wagen 8 pr) mn ana 
    

Gegen deren 1 an aueh Naar Ba Fe en rt ach ana an Verne 

     

  

Unstrnsheten hör n erde en dr Rechndehefiptvung game Kagel      

        

Zeregungaraum 

ne rn a In Br m untstannen rar 
nu van nuber zu nar ZU BEIN. BB2RIOLIYm Am fan IN. 1 
   

    

Vorraum Kllerkühlaum 

    

16. Di Vrdrsitarun warn vr ea nd en nz nen    

  

   

  

      

eine Urergeiee (Ro Rage) dl Rechegundage: At 4A 2VO EG) 8822004 LVm A. Kap 3 

      

Für de eetronsche Übernitlung von Dokumanten wurde das Einverständnis gegeben 

  

Hinweis: Dieser Konibercht wurde lktronach erst un ahne Unerschr ig, 

           



Anlage A3 

2 AR anckreis cele 
Der Lanorar 

ern Ce A nennen un Bm dot rungen une A Paz BE 
Detlef Fischer ON Tr 

Stiförder Str 10 Amsneieerren 2328 Wee Tas 

nderschrif über eine amtliche Kontralle voran 
em 18.072021 vor 08:50 is 1:05 Un at FE in finder Bevibssäte eine inmatine Rouimekonroe duehgefün 

  

Dettet Fischer 
Schlachter Fischer 
Steitorder St.10 
Cosa 
Anıesende Personien: 
Berieb: Behörde: 
Anszechaarnsr seo; Bohantanuncenac, 
Her Deief Fach (nnaber) Tea) 

EEE 
olaende RäumelKontolbereiche wiesen Mängel Abweichungen auf: 
Schlachtraum 
4. _ Die Sükonfagen ten sch zum To im Bereich des Übergangs vor Flesenspiogl zu irre u e In machen Bruch an Spakilung wech einekche 

Feng un Deinen nichen emere 
Anordnung: Die Slikonfugen sind 

age: At. 4 2 VO (EO) Nr BSDBUOELVm. Ant Kap. I. 1b Fit bi: 23.06.2021 

  

       

  

Das Gitr des Wandlütungsschachte st zu reinigen und zukünftig sauber zu halten. 
Rechtsgrundlage: A. Abs. 2 VO (EG) N 822006 LV.m. At. 1 Kap. 1. 1 

12. Der Fate are nat vnsrni 
ung: Der Fußboden It zu reinigen und zukünftig sauber zu halten, 

N. 85272004 LVam. An Kap. IN. 1 

Kollorkühiraum 
13. Di Kunssoflamelen im Bereich des Rotrbahndurchruche waren besenäigt und au iesem Grund nicht 

ee au nam 
Rachagundage: An la. BVO (ED) BBOS LM. Am ap I. 10 
Fratbi: 23.08.2021 

Laden 
=. ve rar im beraic dar Ecken und Kanten ct baschäcg, sodass das Hat ling, I Ardenspatien var 

Anordnung: Di Eirichtungsgegenstände sind instand zu setzen. 
Rachsgrudiage: Ar. 4 Abe. 2 VO (E0) Nr. 85272008 IVm. Ant Kap. IN. 1 
Fit 8: 23.08.2021 

Innenhof     

   

14. Es mu gung unbe au a Fun gl. En scale Acinung kr duch nieht 
ran tin gene Vorchung zur Aubenhrung du anlgunpgeräe zu shatn. 

Ten ar Moe PU0 (I u Beza000 um An Wan IT 
Rt 00202 

  

Anerenung; Ds Oft der Beung tz ringen und 
Tine Ar a Al. 2VO ON BRIOELUm An Hkap IT 

Fa 0 
35. Inn opera ad ich Fond vom Vortag, Eng Renigung a cn sangen. 

Recnepundge: An 4 Ab 20 O)N Bsdznh LU Am Ian Vie ta Fit unverzöglen 

Hrgleneschlause 
%.. Die Decke war mi Spinnengewebe verueingt. 

Anordnung: Die Decke st zu reinigen und zukünftig sauber‘ 
Aid Al 2VO BON B20OH Um Ar UKanIN. 

rat unvrzögien 
37. Der Fußboden war nubesonr in un Rad und Eekberichn, mia ur und nr den Eichtungen 

ordnung: Dr Fußboden zu einigen und zung sn 
Auekapudage: Ar. Ay. 2V0 (EO] he st LUm An rap. t 
Fit unver 

Sonstige Eigenkontrollen (sishyoene) 
3. Dee Getritun a lee Inder Bible vorhanden lungen Deinen wa umotsndg Des wurde ur de ngenten peneramel nen. ben 

hunger un Vrsangier ac de IoigenlnSpnnenweben len ara schen 
Anordnung: Die Gewährleistung der Aygien In der Btiebssät Ist durch geeignes Maßnahmen, zum Belt. Seen un Desinfeklonsplan, icherzustele. 

3VO[EO)W. 88272004 

  

Ft unverzüglich 
Personaltygiene, 
3%. De ezgrshüzen wiesen zum Ti Beschäigungen au und waren nic mer hu ringen undau 

  mu ne Di hrs rc nun Schürze urntnchen Zunge air rg zu an Gasa fd Personal gig Schuzkligung zur Verlgung 
Regundage: Ar hi 2V0 (FO). 822000 um. Anlap. VI. 
Frist umerzüglch 

  

  

   

  

        

  

ndiungech ya iin Bln nu, 
Anordnung: Das Or des WandlüRur iezuronigen und zukifig euer zu hat. 
Aoehgräoge An. aA. 210 (FON A200 Im Ar kn I 

Fr umerzögen 

Mehrere Ausrüstungen waren angeroset. 
Anordnung: Die A Sin instand zu setze 

murdage: Ar. dA 2 VO O) 8522008 m. A. UKap- IN. 
Fit: 23.08.202% 

4... Inden Wänden befanden Sch nicht veschiossene Dübehöcher. 
Anordnung: Die Dbelcher end zu verschließen 
Rechsgundge: Art 4 bs. 2 VO (EG) Nr 5272004 LV.m. An. IiKap. IN. 1 

Frist bi: 23.08.2021 

  

14. Das Verdampferschuagter Arsnung: Da ara Zmerrschagier st zuriigen und bar zu halten. 
ans A ERIRZVO ON. Geaadne Vom An kant 

Fer 
Dr Vrtmper ur serie Erin u Schrnben angere, 

Anordnung Dreamer 
non 2UO RO) BSEDAVIm-Anh Kap. 

Free 2308 021      
18. Der Veramper war shimmeahnkch eur Ebenso ce Ward tr dem Verampe. 

Anordnung: Der Vrdampar so ie dahinter bendiche Wand tu einigen und zu deinen und Auklnnig sauber zu nal 
Recneprrige an dA. 2VO(EO) N ER2RO0LVm. An ap IH 
rt unverzüglich 

Da Fuosen armen. Rand u Elderihn, ni ur und hier an Einfehungen 

    

   

Ku: kanndage ha 2A. 210 (E01. 622004 1Vm Ann. 
Arch 

R 

Die Wand oberha de Rotor war tele schwarzschinmelähnich verueinigt. 
Aerenung:Di Wända sind zur und ren. Der Bruch st zukünftig sa of we nötgu ne Sehimmelhldung mögliche varmiadan, 

Tan. 4A 2 VO (EO]N- BO32000LVm Ann Kap IN 
Fit: 23.08.2021 

27. Der Wandpuse war im Bereich des Roi 
Anordnung; Die Wand st instand zu sezen und zukünfig in 
Auensgundege An Ab 210 (MW 6220 Um Am. fan IN 1 

Frist: 23.00.2021 

  

Fe De et aalrnyniı masse: yersns0ns Pemneiteh Rückvertögbartt, ignkanialen (HACP - mikroibgische Untersuchungen) 
Folsende Räums/Kontslbereiche murden nicht bereit: 
ger für Bedarfegegensände (Garage), Konskataum 

Allgemeine Maßnahmen: 
Mängel] Kontobercht mi Anoönungen, de eine Nachkanrle errdem (nk. Rechlsbeei) belhte Person: 
Her DeiefFscher 

Kostenpflichtige Nachkontroiie: 
Am 23.08.2021 um 0820 st ine Nachkonrele vorgesehen. 

ich zum Zeipunkt der Überprühung insgesamt In einem guan Zustand. Dennoch wurden 

  

2U.fr ie Zukumt, de ebenemirecticen 
Jen ie Se, m Desigung der im Deiebsbesirtgungsprockl augeünten ygjenemäng chain Pr he Bm 1 02 name 8 pre Ma nk ben ang SE ana dm 200 Vier 

es ein Umzug des Ladens geplant sei. Aus diesem Grund werde ich die Im Laden. 

Im Ratınen der Kontrolle wurde eine am 30.03.2021 etnommene und in Bezug auf ie Kennzeichnung vom grand rs auanacher Remus) bene en a en 
E37 aan Fischer ensprachend zugesandt 

ung) (Sn denen Bess nen Sr bnerhab eines Nana nach Bekamnigabe Klage bin Veaunggeht 
og. 16,21397 Lüneburg anlagen. 

Durch eine Anderung der Rechtinge in Niedersachsen können Se unmätlbar nach der Bekanntgabe das Sen Verralungsgic:Länebog enabn, One des es ner nochmalgenÖbrprdngeusch Lan Ct bat np an, indem eidg zu en um aka 
caren. Herauch könn entsichonde Kosln vernioden werden. Beachen Sie Dita, da 

Mehr ie in dr Acta gene ige rer 

  

  

  

Zertegungsraum 
5. _ Die Sükonfugen ten sch zum Tal m Brech des Übergangs vr Flasensplege zu den 

Kuniafpaneien, ercur kam e in manchen Bereichen Zu anr Spalkdung. wech ine lichte Rn nd Omen dr Wachen erschwert, 
Di Sikontogen ar Recrepundage: Ar. Abe 2VOEO)N: 8822004 1Vim- An. Kap. IN. 1b 

Wrstköche 
& Di Des a zrnlmbrunchen Fdn rei Die Decke it zu reinigen und zuküntig sauber 

Recrrundug: A. 4Aba 2 VO FO) BS2ZDDRLUm Am kap INT 
Fat umverzüglen 
    

7. ideen ya hie beschdt nd sr ne at Wandbertäche nich chend Vorhandene che Rang kom sont 
Anordnung: Die Wandflesen sind instand zu sezen uan zukünftig, 
ecsgundug: Ar. Aa.2 VO (EO) Wr BS22O8 Im, Ar erg 

8 Bände waren Dh ar kuss 
Anorsnung: ind zu reinigen und zukünfig sauber zu 
Ben a DOOR aan. a rm ih 
Fran 

  

". ertüg richt ber eine angemessane ntüriche under künstiche Beleuchtung, nabesondere im Be Tele ‚haunds Au det Grund waren ucn de ren Venrniungen em nn Te 
Be hrzichten. as 

AR Asa 20 (EG) Wr BSDE0E m Ann ikap I. 
rt: 23.08.2021 

  

   

   

Getreraum 
Di Vermeiden 

Verdamperumeen sind zu ontesen und urn. 
Kong ‚An. 4 Abs. 20 (£6) Nr. 85212004 IV.m- An Kap IN. 1 

st umerzügich 

19. Euren Lebesmsbehter ao Ban galgr, de cher m Aesrus u use. 
Arbeit 

; geeignete Unergestle (Roll, Regale, te) dafür einzusetzen. 
Rachtsgrundage: rt. 4 Abs. 2 VO (EO) N. 8522004 iVm. An Kap. I N.3 
Ft unverzügen 

    

28. Die Räder ins Roanainers waren beschädigt, bau. abgeahren. Hierdurch war ine kchl Rankgung und 
mer 

Anordnung: Die Räder dr Eichtungsgegenstände sid Instand zu sotzn. Ale Räder Im Betrieb sind (ch den Laepeumtnitemhmar u Grscädgungen. Korn voinVrunriniungen zur 
Ind gg. auszutauschen ba Instandzusezen, 
Rechegunige Ar dab 2VO ON 8622004 1Vm An Kap. IN 
Fit: 23.08.2021 

Geworzraum 
2. Di gaben ds Geyer a vn Dr Rogaboden sufnschem sch ie hngsmascin Lin war Salzes Ralf u se vn 

Anordnung: Die Regalen eind ‚Künfig sa 
Rachagurdage: Ar. 4 20 (0) N: BB22004 Im A ap. 
Fit umerzögieh 

  

10. Di Bach ar uch nsetan ve 
Anordnung: Die Beleuchtung nd zukünftig saube aurdege: AR & Ab. EVO EG) Nr ROOKIE An kan} 

Fri umverzögien 
31. Die Oberläche der Tür war beschädigt. Das Hol ig tallomaie fa Einsicht Reinigung war eo nicht 

Mohr 
Anordnung: Die Tür it instand 
Rucpundage: Ar. ln 2V0 (0) 8522004 1m. An Kap. IN. 
Fat: 2.06 2021 

  

Bine: 
Fürde elektronische Übemitung von Dokumenten wurde das Einverständnis gegeben. 
at reunichen Grüten. 
ImAstrag 

Hinweis: Dieser Kontelberkht wurde elektronisch erstlt unit cha Unerchrt gig, 

    

De Fußsensen warn wi 
Ins: Der Fußboden st Intand zu setz 

Auchegurdage An. dA. 26 (E) M BBAOOLVEm. Art. ap. 1a 
Fit: 23.08.2021 

    

   
Jang war niet licht zu reinigen, e ft z.&. ine Haie od Iboden andübergang sts hrzuricnten z.B. mitels Hohlkehl- der Sockelfiess) 

Che nel zureigen und eforerkchenfaezu den 
Abs. 2 VO (EO) N 8212004 LVm. An I Kap. IN. taLVm- 1b 

  

Vorraum Kalerkühlaum 
11. Das Gier es Wenitungsschachtes war verumeinig.   

  

Ma a vor könantin. iger Besinfussung zu schützen. 
ARTe Rs ZVO(EOIN BSB0HLVEm An ikap DNS     Die Wandfiesnfugen waren schwarzschimmelähich verunring 

Ari: Di Fugen aid nign und u Gesine und ut ser ua 
"Abe. 2VO (E6) 1. 8522008 IVm. An Kap. IN. 1 

Ant 

22. Di Tachng sr Kram zum Laden war beschc. 
Anoranun: Die Trug st instand 

ige: At. 490.2 VO (EO) N: BSDODSLVEM An. Kap. IN. 
Frist: 23.08.2021 

  

De Dee wa it eäuneen Ficken welche venuch uch Konderswassr ende, ich 
es    ing: Di Decke it zu reinigen und zukünig au 
Recepge A dl 2UO EG) 862208 Am Wrap IN 

Frist: unvrzögich 

34._ Das Beitungspto an der Decke war verneint und ebyeise anprostst. 

 



  

Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne MängellAbweichungen: 

Personaltoilette, Betriebliche Organisation / Mitwirkungspflicht, Infektionsschutz, Kennzeichnung, Personalschulung, 
Rückverfolgbarkeit, Eigenkontrollen (HACCP - mikrobiologische Untersuchungen) 

Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht überprüft: 

Lager für Bedarfsgegenstände (Garage), Konfiskatraum 

Allgemeine Maßnahmen: 

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person: 
Herr Detlef Fischer 

Kostenpflichtige Nachkontrolle: 

Am 23.08.2021 um 08:30 ist eine Nachkontrolle vorgesehen. 

Bemerkung: 
Der Betrieb befand sich zum Zeitpunkt der Überprüfung insgesamt in einem guten Zustand. Dennoch wurden 

Hygienemängel festgestellt, welche bereits in den 2017 und 2018 durchgeführten Kontrollen auftraten 
(Schwarzschimmel, Spinnenweben). Dies verdeutlicht, dass der im Betrieb vorhandene Reinigungs- und 
Desinfektionsplan nicht vollständig ist bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Der Lebensmittelunternehmer hat 
sicher zu stellen, dass die einschlägigen Hygienevorschriften auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden Produktions-, 
Verarbeitungs- und Verttriebsstufen von Lebensmitteln erfüllt sind. Hr. Fischer zeigte sich sehr einsichtig und sicherte 

zu, für die Zukunft, die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten. 

Ich bitte Sie, mir die Beseitigung der im Betriebsbesichtigungsprotokoll aufgeführten Hygienemängel schriftlich 

mittels Fotonachweises bis zum 15.07.2021 anzuzeigen (z. B. per E-Mail ). In Hinblick auf die baulichen Mängel ist 

eine kostenpflichtige Nachkontrolle ab dem 23.08.2021 vorgesehen.      

  

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 

Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg einlegen. 

Hinweis: 
Durch eine Änderung der Rechtslage in Niedersachsen können Sie unmittelbar nach der Bekanntgabe des 
Bescheides Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg erheben, ohne dass es einer nochmaligen Überprüfung durch 
den Landkreis Celle bedarf. Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit mir in Verbindung zu setzen, um denkbare 
Unstimmigkeiten abzuklären. Hierdurch könnten entstehende Kosten vermieden werden. Beachten Sie bitte, dass 

hierdurch die in der Rechtsbehelfsbelehrung genannte Klagefrist unberührt bleibt. 
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Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen: 

Personaltoilette, Betriebliche Organisation / Mitwirkungspflicht, Infektionsschutz, Kennzeichnung, Personalschulung, 
Rückverfolgbarkeit, Eigenkontrollen (HACCP - mikrobiologische Untersuchungen) 

Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht überprüft: 

Lager für Bedarfsgegenstände (Garage), Konfiskatraum 

Allgemeine Maßnahmen: 

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person: 
Herr Detlef Fischer 

Kostenpflichtige Nachkontrolle: 

Am 23.08.2021 um 08:30 ist eine Nachkontrolle vorgesehen. 

Bemerkung: 

Der Betrieb befand sich zum Zeitpunkt der Überprüfung insgesamt in einem guten Zustand. Dennoch wurden 
Hygienemängel festgestellt, welche bereits in den 2017 und 2018 durchgeführten Kontrollen auftraten 
(Schwarzschimmel, Spinnenweben). Dies verdeutlicht, dass der im Betrieb vorhandene Reinigungs- und 
Desinfektionsplan nicht vollständig ist bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt wurde. Der Lebensmittelunternehmer hat 
sicher zu stellen, dass die einschlägigen Hygienevorschriften auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden Produktions-, 
Verarbeitungs- und Verttriebsstufen von Lebensmitteln erfüllt sind. Hr. Fischer zeigte sich sehr einsichtig und sicherte 
zu, für die Zukunft, die lebensmittelrechtlichen Vorschriften einzuhalten. 

Ich bitte Sie, mir die Beseitigung der im Betriebsbesichtigungsprotokoll aufgeführten Hygienemängel schriftlich 
mittels Fotonachweises bis zum 15.07.2021 anzuzeigen (z. B. per E-Mail ). In Hinblick auf die baulichen Mängel ist 
eine kostenpflichtige Nachkontrolle ab dem 23.08.2021 vorgesehen. 
Sie teilten mit, dass im Frühjahr 2022 ein Umzug des Ladens geplant sei. Aus diesem Grund werde ich die im Laden 
festgestellten baulichen Mängel bis dahin dulden. 

Im Rahmen der Kontrolle wurde eine am 30.03.2021 entnommene und in Bezug auf die Kennzeichnung vom LAVES 
beanstandete Probe (hausmacher Rotwurst) beprochen. Auf den zum Zeitpunkt der Kontrolle im Betrieb befindlichen 
200g Dosen mit Rotwurst waren zumindest die Allergene Senf und Sellerie gekennzeichnet. Der Prüfbericht wird Hr. 
Fischer entsprechend zugesandt. 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg einlegen. 
Hinweis: 
Durch eine Änderung der Rechtslage in Niedersachsen können Sie unmittelbar nach der Bekanntgabe des 
Bescheides Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg erheben, ohne dass es einer nochmaligen Überprüfung durch 
den Landkreis Celle bedarf. Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit mir in Verbindung zu setzen, um denkbare 
Unstimmigkeiten abzuklären. Hierdurch könnten entstehende Kosten vermieden werden. Beachten Sie bitte, dass 
hierdurch die in der Rechtsbehelfsbelehrung genannte Klagefrist unberührt bleibt. 
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